
auf Bewährung gewährt wurde, ein Gnadenentscheid 
vorliegt, eine Unterbrechung des Vollzuges angeordnet 
ist oder die Voraussetzungen für den Vollzug weggefal
len sind.

2 Die Entlassung ist an dem Tag vorzunehmen, an dem 
die Strafzeit abläaft bzw. auf den aus lim Abs. 1 genann
ten anderen Gründen die Entlassung festgelegt wurde. 
Ist am Entlassungstag oder dem darauffolgenden Tag 
nicht die Möglichkeit gegeben, daß der Entlassene sich 
bei dem für die Wiedereingliederung zuständigen staat
lichen Organ melden kann, ist die Entlassung durch den 
Leiter der Strafvollzugseinrichtung oder des Jugendhau
ses entsprechend vorzuverlegen.

Dazu 1. Durchführungsbestimmung zum StVG:

§ 59

Am Tag der Entlassung sind den Strafgefangenen das 
von der Strafvollzugseinrichtung bzw. dem Jugendhaus 
venvahrte persönliche Eigentum, die Nachweise über er
worbene Qualifikationen bzw. über die Teilnahme an 
Bildungsmaßnahmen sowie notwendige Unterlagen zur 
Sicherung von Ansprüchen auf Leistungen der Sozialver
sicherung auszuhändigen.
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